
Mustererklärung zur TransparenzVO 

 

Nachhaltigkeitsbezogene Information  

Nachfolgend erhalten Sie die Informationen gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 5, Art. 5 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten in unserem Unternehmen. 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung zu 

Versicherungsanlageprodukten 

Verantwortungsvoller und kundenorientierter Vertrieb bedeutet für uns, dass der Kunde eine bestmögliche 

produktspezifische Beratung erhält. Dazu gehören, sofern unsere Kunden dies wünschen, das Angebot und 

die Empfehlung geeigneter Versicherungsanlage- und Altersvorsorgeprodukte unter Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken.  

 

Im Rahmen der Beratung berücksichtigen wir auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren  auf Basis der Informationen unseres Vertragspartners [für 

Makler/Mehrfachvertreter: unserer Vertragspartner]. Dabei informieren wir Sie darüber, ob die 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung unseres Vertragspartners für 

Sie einen Vor- bzw. Nachteil bedeutet.  Weitere Informationen finden Sie sowohl in den vorvertraglichen 

Informationen unseres  Vertragspartners, welche wir Ihnen bei der Beratung überreichen, als auch auf der   

Homepage unseres Vertragspartners unter www.hansemerkur.de/nachhaltigkeit. 

 

 

Nachhaltigkeitsaspekte in der Vergütungspolitik  

Wir stellen im Rahmen unserer Vergütungspolitik sicher, dass unsere Vergütung im Zusammenhang mit der  

Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten in Einklang  mit der Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken steht. Es wird gewährleistet, dass weder die an uns, noch die an unsere Mitarbeiter 

gezahlte Vergütung von den Nachhaltigkeitsaspekten des jeweils vermittelten Produkts beeinflusst wird. 

 

Die in diesem Schreiben dargestellten Hinweise und Erläuterungen erfolgen vorbehaltlich künftiger 

gesetzgeberischer Änderungen und behördlicher Auflagen. Insbesondere sind die sogenannten Technischen 

Regulierungsstandards der Europäischen Aufsichtsbehörden noch nicht berücksichtigt. In diesem 

Zusammenhang wird empfohlen, die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Ausnahme für 

Kleinstbetriebe, zu beobachten und die eigenen Erklärungen regelmäßig zu überprüfen, sowie auf dem 

neusten Stand zu halten.  


